
Mit ihrem zweiten Klagegrund macht die Klägerin geltend, die 
angefochtene Entscheidung verletze dadurch ihr Recht auf ein 
faires Verfahren, dass sie gegen Art. 64 Abs. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 207/2009 des Rates verstoße, da die Beschwerdekam
mer ihre Entscheidung auf ein völlig neues Vorbringen gestützt 
habe, ohne dass die Klägerin zur Stellungnahme aufgefordert 
worden sei. 

Klage, eingereicht am 30. Juni 2010 — CBp Carbon 
Industries/HABM 

(Rechtssache T-294/10) 

(2010/C 260/23) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: CBp Carbon Industries Inc. (New York, USA) (Prozess
bevollmächtigte: J. Fish, Solicitor und S. Malynicz, Barrister) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 21. April 2010 in der Sache R 1361/2009-1 
aufzuheben; 

— dem Harmonisierungsamt die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „CARBON GREEN“ für 
Waren der Klasse 17 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung 
Nr. 973531. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung der Ge
meinschaftsmarke. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Gründe. 

Mit dem ersten Klagegrund macht sie geltend, die angefochtene 
Entscheidung verstoße gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Ver
ordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerdekam
mer die Unterscheidungskraft der betroffenen Wortmarke in 
Bezug auf die einschlägigen Waren fehlerhaft beurteilt habe. 

Mit ihrem zweiten Klagegrund macht sie geltend, die angefoch
tene Entscheidung verstoße gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerde
kammer (i) in Bezug auf Bedeutung und Syntax der betroffenen 
Wortmarke sowie auf ihre Eignung als unmittelbar und direkt 
beschreibender Begriff für die betreffenden Waren einen Fehler 
begangen habe; (ii) zwar einerseits zutreffend entschieden habe, 
dass es sich bei den relevanten Verkehrskreisen um ein Fach
publikum handele, es andererseits aber versäumt habe, von sich 
aus Tatsachen nachzuweisen, die zeigten, dass die Marke für 
diese Verkehrskreise beschreibend sei, und (iii) aus den Beweis
mitteln nicht schlüssig hergeleitet habe, dass in diesen Fachkrei
sen mit vernünftiger Wahrscheinlichkeit andere Händler den 
Wunsch haben könnten, das Zeichen in Zukunft zu verwenden. 

Klage, eingereicht am 7. Juli 2010 — Arrieta D. 
Gross/HABM — Toro Araneda (BIODANZA) 

(Rechtssache T-298/10) 

(2010/C 260/24) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Christina Arrieta D. Gross (Hamburg, Deutschland) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J.-P. Ewert) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago de Chile, Chile) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 13. April 2010 in der Sache 
R 1149/2009-2 aufzuheben, 

— dem Harmonisierungsamt die Kosten aufzuerlegen und
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— dem anderen Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerde
kammer für den Fall, dass er dem vorliegenden Rechtsstreit 
beitritt, die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, einschließ
lich der Kosten, die der Klägerin vor der Beschwerdekammer 
entstanden sind. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelder der Gemeinschaftsmarke: Anderer Beteiligter im Verfah
ren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „BIODANZA“ für Wa
ren und Dienstleistungen in den Klassen 16, 41 und 44. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Deutsche Markeneintragung Nr. 2905152 der Wortmarke 
„BIODANZA“ für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 
16 und 41 und dänische Markeneintragung Nr. VA 199500708 
der Wortmarke „BIODANZA“ für Waren und Dienstleistungen 
in den Klassen 16, 41 und 44. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich 
der Widerspruch richtete, stattgegeben und die Anmeldung für 
die übrigen beanspruchten Waren zugelassen. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde statt
gegeben, die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der 
Widerspruch in vollem Umfang zurückgewiesen. 

Klagegründe: Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Gründe. 

Mit ihrem ersten Klagegrund macht sie geltend, die angefoch
tene Entscheidung verstoße gegen Art. 42 Abs. 2 und Abs. 5 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwer
dekammer zu Unrecht entschieden habe, die Klägerin habe die 
ernsthafte Benutzung der älteren Marke in einem Mitgliedstaat, 
in dem die ältere nationale Marke geschützt sei, nicht nach
gewiesen. 

Mit ihrem zweiten Klagegrund macht sie geltend, die angefoch
tene Entscheidung verstoße gegen Regel 22 Abs. 2 der Verord
nung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission, da die Beschwerde
kammer die Klägerin nicht aufgefordert habe, die angeforderten 
Beweismittel in der von ihr festgelegten Weise vorzulegen. 

Klage, eingereicht am 14. Juli 2010 — Sophie in ‘t 
Veld/Kommission 

(Rechtssache T-301/10) 

(2010/C 260/25) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Sophie in ‘t Veld (Brüssel, Belgien) (Prozessbevollmäch
tigte: O. Brouwer und J. Blockx, Rechtsanwälte) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2010, Az. 
SG.E.3/HP/psi-Ares (2010) 234950, ihr auf ihren Zweit
antrag auf Zugang zu Dokumenten hin den unbeschränkten 
Zugang zu verweigern, aufzuheben und 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, 
einschließlich der Kosten eventueller Nebenintervenienten. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit der vorliegenden Klage beantragt die Klägerin gemäß Art. 
263 AEUV die Aufhebung der Entscheidung der Kommission 
vom 4. Mai 2010, ihr den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 ( 1 ) beantragten unbeschränkten Zugang zu Doku
menten betreffend die Verhandlungen über ein neues Handels
abkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie 
zu verweigern. 

Zur Stützung ihrer Klage trägt die Klägerin die folgenden Kla
gegründe vor: 

Erstens verletze die Entscheidung der Kommission Art. 8 Abs. 3 
der Verordnung Nr. 1049/2001, da sie implizit den von der 
Klägerin beantragten Zugang zu einer Reihe von Dokumenten 
verweigere, ohne zu erläutern, warum der Zugang zu diesen 
Dokumenten verweigert werde.
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